
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gebührentarif 
 
 

 

gültig ab 1. April 2025 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gestützt auf Art. 50 des Gebührenreglements der Gemeinde Walterswil vom 21. Juni 2021, mit 
Teilrevision vom 2. Dezember 2023, erlässt der Gemeinderat folgenden  
 

Gebührentarif: 
 
1. Aufwandgebühr I           CHF 60.-- pro Stunde 

2. Aufwandgebühr II          CHF 100.-- pro Stunde 

3. Fotokopien (durch Verwaltungspersonal)                                                     CHF 1.-- pro Seite 

Fotokopien s/w                                                     CHF 0.50 pro Seite 

Fotokopien farbig                                                     CHF 1.-- pro Seite 

Fotokopien Grossauflage (ab 25 Stück)                                          CHF 0.20 pro Seite 

4. Auto-Spesen                  CHF 0.70 pro km 

5. Stundenansatz Hauswart/in  CHF 60.-- pro Stunde 

6. Hundetaxe  CHF 40.-- pro Hund 

7. Mehrzweckgebäude:  

      
      

Dienstleistungen Hauswart/in    
      

Betrifft  Verrechnung   

Vorbesprechung mit Veranstalter inbegriffen, wenn während regulärer Arbeitszeit 

Küchenwäsche  Im Tarif inbegriffen   

Einrichtung und Rückbau der Bühne    

für Übungszwecke  pauschal CHF 20.--   

Mithilfe Einrichtung und Rückbau CHF 60.-- pro Stunde   

Reinigungsaufwand  CHF 60.-- pro Stunde   
        

      

Anlässe Einheimische (Vereine und Organisationen)   

Walterswil muss als Sitzgemeinde bei den Statuten angegeben sein.   
      

Räume Grundgebühr CHF pro Stunde Max. CHF pro Anlass und Tag 

Mehrzweckhalle   20.-- 100.-- 

Singsaal   10.-- 50.-- 

Zivilschutzraum   10.-- 50.-- 

Küche 30.-- 10.-- keine Beschränkung 

Kehrichtentsorgung    nach Anfall 

Aussenanlagen (Schulhausplätze) in Kombination mit der Mietung der Innenräume gratis 
 
Bei Hauptversammlungen wird lediglich die Benützung der Küche sowie die Aufwendungen des/der 
Hauswart/in verrechnet. 

       

      

Gräbtessen 

Der Heimatschein des/der Verstorbenen muss in der Gemeinde Walterswil deponiert sein. 
      

Räume Grundgebühr CHF pro Stunde Max. CHF pro Anlass und Tag 

Mehrzweckhalle   20.-- 100.-- 

Singsaal   10.-- 50.-- 

Küche  30.-- 10.-- keine Beschränkung 

Aussenanlagen (Schulhausplätze) in Kombination mit der Mietung der Innenräume gratis 
        



      

Anlässe Einheimische (Private)    

Der Heimatschein muss in der Gemeinde Walterswil deponiert sein.   
      

Räume Grundgebühr CHF pro Stunde Max. CHF pro Anlass und Tag 

Mehrzweckhalle 150.-- 20.-- 250.-- 

Singsaal 100.-- 10.-- 150.-- 

Zivilschutzraum 30.-- 10.-- 80.-- 

Küche 30.-- 10.-- keine Beschränkung 

Kehrichtentsorgung    nach Anfall 

Aussenanlagen (Schulhausplätze) in Kombination mit der Mietung der Innenräume gratis.  
        

      

Anlässe Auswärtige (Private)    
      

Räume   CHF pro Stunde Pro Anlass und Tag 

Mehrzweckhalle    300.-- 

Singsaal    200.-- 

Zivilschutzraum    150.-- 

Küche   30.-- keine Beschränkung 

Kehrichtentsorgung    nach Anfall 

Aussenanlagen (Schulhausplätze) in Kombination mit der Mietung der Innenräume gratis  
        

      

Anlässe von auswärtigen Vereinen und Organisationen   

      

Räume   Pro Anlass und Tag Pro Anlass und Tag 

Mehrzweckhalle    500.-- 

Singsaal    250.-- 

Zivilschutzraum    200.-- 

*Küche zu Mehrzweckhalle   kalte Küche CHF 200.-- warme Küche CHF 300.-- 

*Küche zu Singsaal   kalte Küche CHF 100.-- warme Küche CHF 150.-- 

Kehrichtentsorgung    nach Anfall 

Aussenanlagen (Schulhausplätze) in Kombination mit der Mietung der Innenräume gratis 
 
*ohne Geschirrbenützung wird 2/3 des jeweiligen Tarifes verrechnet (Beschluss GR; Montag, 02.11.2009).  

      

Vereinsinterne Anlässe von auswärtigen Vereinen   

Wenn ein auswärtiger Verein, bei welchem mindestens ein(e) Walterswiler(in) Mitglied ist, einen vereinsinternen 

Anlass (HV, Höck, usw.) im Mehrzweckgebäude organisiert, wird der Tarif wie für "Anlässe Einheimische (Private)" 

angewendet. Der/die Walterswiler/in muss als verantw. Kontaktperson auftreten. 

      

Räume Grundgebühr CHF pro Stunde Max. CHF pro Anlass und Tag 

Mehrzweckhalle 150.-- 20.-- 250.-- 

Singsaal 100.-- 10.-- 150.-- 

Zivilschutzraum 30.-- 10.-- 80.-- 

Küche 30.-- 10.-- keine Beschränkung 

Kehrichtentsorgung    nach Anfall 

Aussenanlagen (Schulhausplätze) in Kombination mit der Mietung der Innenräume gratis 

      

Bei Probewochenenden gelangt ein Pauschaltarif zur Anwendung.   

(Z.B. MG Wyssachen CHF 250.--  /  Beschluss GR vom 14.12.2015.)    

  



 

Nutzung zu Übungs- oder Trainingszwecken für Vereine 
und Organisationen (keine Privatpersonen) 

 
 

      
Räume Einheimische Auwärtige  
Mehrzweckhalle gratis CHF 50.00/Anlass  
Singsaal gratis CHF 50.00/Anlass  
    

 
- Bei gemeinnützigen Anlässen kann der Gemeinderat auf die Verrechnung der Gebühren ganz oder 

teilweise verzichten. 
 

- Da der Landfrauenverein Walterswil das Geschirr des Mehrzweckgebäudes gesponsert hat, werden 
dem Landfrauenverein bei der Benützung der Küche keine Gebühren in Rechnung gestellt.  

- Benützungspauschale (Apéro, Viehschau, usw.)   

WC-Anlagen, Aussenanlagen, Strom, usw., nach Absprache zwischen CHF 50.-- und CHF 100.--. 

      

- Benützungspauschale Mikrofonanlage (Head Set)   

Bei der Benützung werden pauschal CHF 50.-- in Rechnung gestellt. 

(Muss frühzeitig reserviert werden.)    

      
- Die Benützung der Gefrieranlage in der Käserei Walterswil ist, während den Anlässen, 

in den Tarifen inbegriffen.  
- Bei Sonderfällen entscheidet der Gemeinderat über die Bewilligung und die Tarife. 

     

    

      

Ausmietung von Geschirr     

Für Einheimische Ausmietung ohne Beschluss Gemeinderat.   

Für Auswärtige mit Gesuch an Gemeinderat.  

      

Anzahl als Set  Einheimische Auswärtige 

Bis 100  CHF 25.-- CHF   50.-- 

Bis 200  CHF 50.-- CHF 100.-- 

Bis 300  CHF 75.-- CHF 150.-- 

Aufwand Hauswart/in  inbegriffen zusätzlich 

    

    

    

Vermietung Beamer Grundgebühr 
für jeden  

weiteren Tag  

 50.-- CHF 10.--  

    

Ausmietung Tische Pro Anlass   

Hallentische 10.-- ohne Stühle  

 20.-- mit 6 Stühlen  

Landigarnitur 10.--   

    

  



 
 
8. Schulhaus:  

      
      

Dienstleistungen Hauswart/in    
      

Betrifft  Verrechnung   

Vorbesprechung mit Veranstalter inbegriffen, wenn während regulärer Arbeitszeit 

Küchenwäsche  Im Tarif inbegriffen   

Mithilfe Einrichtung und Rückbau CHF 60.-- pro Stunde   

Reinigungsaufwand  CHF 60.-- pro Stunde   
        

      

Anlässe Einheimische (Vereine und Organisationen)   

Walterswil muss als Sitzgemeinde bei den Statuten angegeben sein.   
      

Räume Grundgebühr CHF pro Stunde Max. CHF pro Anlass und Tag 

Sitzungsraum alter KG   5.-- 25.-- 

Küche 30.-- 10.-- keine Beschränkung 

Kehrichtentsorgung    nach Anfall 

Aussenanlagen (Schulhausplätze) in Kombination mit der Mietung der Innenräume gratis 

 

       

      

Anlässe Einheimische (Private)    

Der Heimatschein muss in der Gemeinde Walterswil deponiert sein.   
      

Räume Grundgebühr CHF pro Stunde Max. CHF pro Anlass und Tag 

Sitzungsraum alter KG 50.-- 5.-- 75.-- 

Küche 30.-- 10.-- keine Beschränkung 

Kehrichtentsorgung    nach Anfall 

Aussenanlagen (Schulhausplätze) in Kombination mit der Mietung der Innenräume gratis.  
        

      

Anlässe Auswärtige (Private)    
      

Räume   CHF pro Stunde Pro Anlass und Tag 

Sitzungsraum alter KG    100.-- 

Küche   30.-- keine Beschränkung 

Kehrichtentsorgung    nach Anfall 

Aussenanlagen (Schulhausplätze) in Kombination mit der Mietung der Innenräume gratis  
        

      

Anlässe von auswärtigen Vereinen und Organisationen   

      

Räume   Pro Anlass und Tag Pro Anlass und Tag 

Sitzungsraum alter KG    125.-- 
*Küche zu Sitzungsraum 
alter KG   kalte Küche CHF 50.-- warme Küche CHF 75.-- 

Kehrichtentsorgung    nach Anfall 

Aussenanlagen (Schulhausplätze) in Kombination mit der Mietung der Innenräume gratis 
 
*ohne Geschirrbenützung wird 2/3 des jeweiligen Tarifes verrechnet (Beschluss GR; Montag, 02.11.2009). 
 
 
  

     



Vereinsinterne Anlässe von auswärtigen Vereinen   

Wenn ein auswärtiger Verein, bei welchem mindestens ein(e) Walterswiler(in) Mitglied ist, einen vereinsinternen 

Anlass (HV, Höck, usw.) organisiert, wird der Tarif wie für "Anlässe Einheimische (Private)" 

angewendet. Der/die Walterswiler/in muss als verantw. Kontaktperson auftreten. 

      

Räume Grundgebühr CHF pro Stunde Max. CHF pro Anlass und Tag 

Sitzungsraum alter KG 50.-- 5.-- 75.-- 

Küche 30.-- 10.-- keine Beschränkung 

Kehrichtentsorgung    nach Anfall 

Aussenanlagen (Schulhausplätze) in Kombination mit der Mietung der Innenräume gratis 

      
 

Nutzung zu Übungs- oder Trainingszwecken für Vereine 
und Organisationen (keine Privatpersonen) 

 
 

      
Räume Einheimische Auwärtige  
Sitzungsraum alter KG gratis CHF 25.00/Anlass  
    

 
- Bei gemeinnützigen Anlässen kann der Gemeinderat auf die Verrechnung der Gebühren ganz oder 

teilweise verzichten.  
- Bei Sonderfällen entscheidet der Gemeinderat über die Bewilligung und die Tarife. 

    

    

    

 
 
 
 
 
 

Inkrafttreten 

 
 

 
 
 
Dieser Gebührentarif tritt auf den 1. April 2025 in Kraft und setzt den 
Gebührentarif vom 1. Januar 2024 ausser Kraft. 

 
Vom Gemeinderat der Einwohnergemeinde Walterswil an seiner Sitzung vom 24. März 2025 
genehmigt. 
 
 
 
 GEMEINDERAT WALTERSWIL 

 Die Präsidentin: Die Sekretärin 
 
 
 
 Katharina Hasler Tanja von Allmen 
 
 

 
Publikation 
 
Die unterzeichnende Gemeindeschreiberin bescheinigt, dass die Genehmigung dieses 
Gebührentarifs im Anzeiger Trachselwald Nr. 15 vom 10. April 2025 bekannt gemacht wurde. 
 
 
 
 Walterswil, 10. April 2025  Die Gemeindeschreiberin 


